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Abstract

Die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) ist eine vergleichsweise junge Disziplin. Ihre Verbreitung nimmt nach wie vor zu, was verschiedene Gründe hat. Trotz der zunehmenden Belastungen im Betrieb, vor allem durch


Leistungsverdichtung,


Zeitverlängerung (Wochen- und Lebensarbeitszeit),


steigende Komplexität der Arbeitsbewältigung,

müssen Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Beschäftigten erhalten bleiben. Ohne  Gesundheit geht das nicht und damit ist Gesundheit ein Produktivitätsfaktor.

Aus diesem Grund steigt die Nachfrage nach Leistungen der betrieblichen Gesundheitsförderung selbst in Zeiten wie jetzt, in denen der Krankenstand (2005: 3,3 %, Quelle BMG)so niedrig wie noch nie ist. Es geht immer weniger um Absentismus und immer mehr um das Problem des Präsentismus (anwesend trotz Krankheit). Vor allem geht es aber um eine Mannschaft im Betrieb, die körperlich, fachlich, methodisch, geistig und sozialkompetent fit ist und das „bis 67“ bleibt. Wissen, Können und Gesundheit müssen gleichermaßen nachhaltig gefördert und gesichert werden.
Die BGF ist für Unternehmen auch deshalb attraktiv, weil sie in wesentlichen Teilen von den Krankenkassen finanziell und mit know how unterstützt wird. Die Beratung durch Krankenkassen ist qualitätsgestützt, nachdem ein Leitfaden zum § 20 Abs. 2 SGB V für einheitliche Voraussetzungen und Anforderungen gesorgt hat. Daneben ist ein zunehmender Angebotsmarkt im privaten Sektor zu erkennen. Die Unternehmen brauchen für BGF deshalb nicht unbedingt neue Strukturen und Ressourcen aufbauen, sondern können sich Fachwissen „einkaufen“.

Demografie und Gesundheit sowie das Thema Wiedereingliederungsmanagement nach längerer Krankheitsdauer (§ 84 Abs. 2 SGB X) sind weitere Ursachen der für die steigende Nachfrage und Verbreitung der BGF. Zukünftig wird neben der Zielrichtung „gesunde Organisation“ deshalb gleichwertig die Zielrichtung „persönliche Gesundheitspotenziale“ treten, also mehr Eigenverantwortung für die Gesundheit. Darüber wird es einen intensiven Dialog mit den Gewerkschaften geben müssen.

Eine Gefahr für die BGF könnte das geplante Präventionsgesetz werden, wenn die ohnehin geringen Finanzmittel der Krankenkassen nach § 20 SGB V von 2,76 € je Versichertem (Schlagwort: 2.500 € pro Kopf für Gesundheitsreparaturen, 2,50 € für Gesundheitsfürsorge) an Stiftungen, Landesregierungen etc. abgegeben werden müssen und dann nicht mehr für betriebliche Projekte zur Verfügung stehen.
Die Krankenkassen machen jährlich eine Statistik über die BGF-Leistungen. Für 2004 kann sie unter www.mds-ev.de „Dokumentation 2004“ eingesehen werden.

